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Vorwort

Der Verfassungsorganstreit gehört nach einer häufi g gebrauchten Formulierung 
zum Kernbestand der deutschen Staatsgerichtsbarkeit, was durch seine promi-
nente Stellung an der Spitze der verfassungsgerichtlichen Verfahrensarten in 
Art.  93 Abs.  1 Nr.  1 GG unterstrichen wird. Dennoch führt er in der wissen-
schaftlichen Literatur außerhalb des einschlägigen verfassungsprozessualen 
Schriftums und den zu den runden Geburtstagen des Bundesverfassungsge-
richts erscheinenden Festschriften ein eher kümmerliches Dasein. Dies ist umso 
verwunderlicher, als sich an Ausgestaltung und Funktion des Organstreitver-
fahrens wie an kaum einer anderen verfassungsgerichtlichen Zuständigkeitsart 
der institutionell-dogmatische Wandel in Staatsrecht und Staatsgerichtsbarkeit 
seit den Zeiten der konstitutionellen Monarchie ablesen lässt und die in diesem 
Verfahren ergangene Rechtsprechung einen ganz wesentlichen Beitrag zur Klä-
rung der verfassungsrechtlichen Funktionsvoraussetzungen des vom Grundge-
setz konstituierten gewaltengegliederten parlamentarischen Regierungssystems 
und damit zur Stabilisierung des demokratischen Prozesses geleistet hat. Es ist 
daher nach mittlerweile sechs Jahrzehnten verfassungsgerichtlicher Praxis an 
der Zeit, die Grundlagen des Verfassungsorganstreits unter Einbeziehung des 
reichhaltigen Rechtsprechungsmaterials neu zu vermessen und seinen Standort 
im System des verfassungsgerichtlichen Rechtsschutzes zu überdenken und zu 
präzisieren.

Die vorliegende Arbeit basiert auf der von der Juristischen Fakultät der Uni-
versität Göttingen im Sommersemester 2002 angenommenen Habilitations-
schrift. Sie wurde für die Zwecke der Publikation umfassend überarbeitet und 
befi ndet sich auf dem Stand vom 1. Juli 2009. Meinem langjährigen Lehrer Pro-
fessor Dr. Christian Starck, der diese Arbeit als Erstgutachter betreut hat, dan-
ke ich sehr herzlich für langjährige Förderung und Ermutigung. Wichtige An-
regungen verdanke ich auch den Zweitgutachten von Professor Dr. Hans Hugo 
Klein und Professor Dr. Werner Heun. Vielfältiger Dank gebührt schließlich 
Professor Dr. Dr. h.c. Rüdiger Wolfrum, mit dem ich viele Jahre an dem von 
ihm geleiteten Heidelberger Max-Planck-Institut für ausländisches öffentliches 
Recht und Völkerrecht zusammenarbeiten durfte, für die großzügige Aufnah-
me in seine Schülerschar und die Gewährung der für die Fertigstellung einer 
solchen Arbeit unerläßlichen Freiräume.

Heidelberg, im Dezember 2009 Rainer Grote
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Einleitung

Obwohl bereits die Schöpfer des Grundgesetzes die verfassungsrechtlichen Or-
ganstreitverfahren zu den Kernzuständigkeiten der Verfassungsgerichtsbarkeit 
zählten, wie nicht zuletzt an ihrer prominenten Platzierung in der Liste verfas-
sungsgerichtlicher Zuständigkeiten in Art.  93 Abs.  1 Nr.  1 GG deutlich wird, 
weist die Schrifttumsübersicht nur eine einzige größere Monographie zu den 
verfassungsrechtlichen Organstreitigkeiten aus, die überdies zu einer Zeit pu-
bliziert wurde, als sich die Rechtsprechung des BVerfG zu Art.  93 Abs.  1 Nr.  1 
GG noch in ihrer Anfangsphase befand.1 Trotz der zwischenzeitlichen Klärung 
mancher Einzelfragen durch Rechtsprechung und Kommentarliteratur beste-
hen aber nach wie vor erhebliche Unsicherheiten über die Verfahrensstruktur 
des Verfassungsorganstreits, deren Bewältigung sowohl für die exakte Bestim-
mung des Anwendungsbereichs dieser Verfahrensart als auch für die Abgren-
zung zu anderen verfassungsgerichtlichen Verfahrensarten von zentraler Be-
deutung ist.2

Die Zurückhaltung der Wissenschaft bei der Aufarbeitung der rechtssyste-
matischen Grundlagen des Organstreits steht in einem auffälligen Kontrast zur 
Bedeutung dieses Rechtsinstituts in der Praxis. So gehören die verfassungs-
rechtlichen Organstreitigkeiten nach allgemeiner Auffassung zum »Kernbe-
stand« der Staatsgerichtsbarkeit3 bzw. zum »Grundstock« moderner Verfas-
sungsgerichtsbarkeit.4 Obwohl sie quantitativ hinter den anderen grundle-
genden verfassungsgerichtlichen Verfahrensarten – der Verfassungsbeschwerde, 
der abstrakten und konkreten Normenkontrolle – zurückstehen,5 sind sie doch 
für die Grundfragen des politischen Systems die »eigentlichen« Verfassungs-
streitigkeiten. Wichtige Fragen des Parlamentsrechts, der Kompetenzabgren-

1 M. Goessl, Organstreitigkeiten innerhalb des Bundes, 1961. Aus dieser Zeit (1963) stammt 
auch die Dissertation von G. Erdmann, Organstreitigkeiten vor dem Bundesverfassungsge-
richt.

2 D. Umbach, MAK BVerfGG, vor §§  63 ff. Rdnr.  43; ders., Parlamentsaufl ösung in 
Deutschland, 1989, S.  537 f.

3 K. Schlaich/S. Korioth, Das Bundesverfassungsgericht, 7.  Aufl . 2007, Rdnr.  79.
4 Umbach, in: Umbach/Clemens, BVerfGG, vor §§  63 ff. Rdnr.  7.
5 Vgl. dazu die Statistik bei Schlaich/Korioth, BVerfG (Anm.  3), Rdnr.  78. Danach standen 

in dem Zeitraum 1951–2006 gerade einmal 84 Organstreitverfahren 96 abstrakten Normen-
kontrollen, mehr als 1000 durch Senatsentscheidung erledigten konkreten Normenkontrollen 
und knapp 4000 Verfassungsbeschwerden gegenüber.
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zung im Verhältnis zwischen Parlament und Regierung und des Parteienrechts 
sind im Organstreitverfahren verhandelt und entschieden worden.6 So hat das 
BVerfG mit seiner in einer Reihe von Organstreitverfahren seit Mitte der 90er 
Jahre entwickelten Rechtsprechung zum Parlamentsvorbehalt beim Einsatz der 
Streitkräfte im Ausland eine folgenreiche Neuadjustierung der Kompetenzen 
von Regierung und Parlament im zentralen Bereich der Sicherheitspolitik vor-
genommen, die weit über die Bundesrepublik hinaus Beachtung gefunden hat.7 
Gleiches gilt für die Rechtsprechung zu den Mitwirkungsbefugnissen des Par-
laments im Bereich der europäischen Integration.8

Eine eingehendere Beschäftigung mit dem Verfassungsorganstreit wird aber 
auch durch die rechtsvergleichende Betrachtung nahegelegt. Wenn auch die 
Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts zum Grundrechtsschutz im 
Rahmen des Verfassungsbeschwerdeverfahrens nach Umfang und Dichte ihres-
gleichen sucht, so gibt es gleichwertige verfassungsgerichtliche Verfahrensarten 
mit einer vergleichbaren praktischen Bedeutung doch auch in anderen Ländern 
(man denke nur an die Vereinigten Staaten und Südafrika, wo der Rechtspre-
chung des Supreme Court bzw. des Verfassungsgerichts zum Schutz der verfas-
sungsmäßigen Rechte des Individuums ebenfalls eine herausragende Bedeutung 
zukommt.) Ähnliches gilt für das (abstrakte und konkrete) Normenkontroll-
verfahren und die föderalen Streitigkeiten. Anders sieht dies hingegen bei den 
Organstreitverfahren aus. Wenngleich eine tendenziell zunehmende Zahl von 
ausländischen Verfassungen und Verfassungsordnungen auch die Möglichkeit 
zur verfassungsgerichtlichen Austragung von Kompetenzkonfl ikten zwischen 
den obersten Verfassungsorganen vorsieht,9 so hat doch in keinem Land diese 
Verfahrensart bislang eine ähnlich große Bedeutung für das Verfassungsleben 
erlangt wie in der Bundesrepublik Deutschland.10 Wie noch näher zu zeigen 

6 Umbach, in: Umbach/Clemens, BVerfGG, vor §§  63 ff. Rdnr.  5–6.
7 Die Reform der französischen Verfassung vom 23. Juli 2008 macht die verfassungsrecht-

liche Zulässigkeit eines Streitkräfteeinsatzes im Ausland, der länger als vier Monate dauert, 
nunmehr von der Genehmigung des französischen Parlaments abhängig, vgl. Art.  35 frzVerf 
i.d.F. des verfassungsändernden Gesetzes Nr.  2008–724, Journal offi ciel Nr.  0171 v. 24.  07. 
2008, 11890. Im Vereinigten Königreich hat die Regierung zugesichert, dass Entscheidungen 
über den Streitkräfteeinsatz im Ausland künftig der Zustimmung des Parlaments unterliegen, 
wenngleich eine entsprechende gesetzliche Regelung bisher nicht erfolgt ist, vgl. Green Paper 
›The Governance of Britain‹, Cm. 7110, 2007, 18: »On an issue of such fundamental importance 
to the nation, the Government should seek the approval of the representatives in the House of 
Commons for signifi cant, non-routine deployments of the Armed Forces into armed confl ict, 
to the greatest extent possible.« Vgl. auch Art.  43 Abs.  6 der tschechischen Verfassung und 
Art.  86 k) der slowakischen Verfassung.

8 Zuletzt pointiert in der Entscheidung zum Vertrag von Lissabon, BVerfG, 2 BvE 2/08 
vom 30.  6. 2009, http://www.bverfg.de/entscheidungen/es20090630_2bve00208.html.

9 Vgl. aus der neueren Literatur etwa E. Carpentier, La résolution jurdictionnelle des con-
fl its entre organes constitutionnels, Revue internationale de droit comparé 59 (2007), 806 ff. 
Dazu noch eingehend unten 4. Kapitel I.

10 M. Stauß, Das Europäische Parlament im Verfahren der Nichtigkeitsklage (Art.  173 
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sein wird, hat sich kaum ein anderes Verfassungsgericht ähnlich weit in den in-
neren Bereich der politisch-parlamentarischen Auseinandersetzung vorgewagt 
wie das BVerfG mit seinen in den Organstreitverfahren ergangenen Entschei-
dungen zur Verteilung der Mitwirkungsbefugnisse im innerparlamentarischen 
Raum und zur Kompetenzabgrenzung zwischen Regierung und Parlament. 
Dies begründet die Vermutung, dass eine umfassendere Aufarbeitung der 
Grundlagen und des Anwendungsbereichs verfassungsrechtlicher Organstrei-
tigkeiten auch Aufschluss geben kann über die Eigenart und die besondere Stel-
lung der Verfassungsgerichtsbarkeit in Deutschland in einer Zeit, in der auch 
die Verfassungsgerichtsbarkeit zu einem globalen Phänomen geworden ist.

Dies ist allerdings kein einfaches Unterfangen, denn bereits eine erste Lektü-
re des Art.  93 Abs.  1 Nr.  1 GG zeigt, dass die Beteiligten und der Verfahrensge-
genstand des Organstreits vom Verfassungsgeber wesentlich weniger eindeutig 
bestimmt worden sind als bei anderen verfassungsgerichtlichen Verfahrens-
arten. Dies fängt schon bei der Frage an, ob denn nun, wie der Wortlaut des 
Art.  93 Abs.  1 Nr.  1 GG suggeriert, die abstrakte Rechtsfrage, wie das Grund-
gesetz auszulegen ist, oder nicht vielmehr die konkrete Streitigkeit zwischen 
den Beteiligten, d. h. die Frage, ob die im Antrag gerügte Maßnahme oder Un-
terlassung des Antragsgegners grundgesetzlich geschützte Rechte des Antrag-
stellers verletzt oder gefährdet hat, Gegenstand des Verfahrens ist.11 Aber auch 
wenn man der heute ganz überwiegenden Auffassung folgt und davon ausgeht, 
dass nicht die prinzipale Grundgesetzauslegung, sondern die konkrete Streitig-
keit den Verfahrensgegenstand des Organstreits bildet12, fangen die Schwierig-
keiten erst richtig an. Denn dieses konkrete Streitverhältnis ist auf der Grund-
lage des Art.  93 Abs.  1 Nr.  1 GG weder in subjektiver (wer streitet?) noch in 
objektiver Hinsicht (worum wird gestritten?) einfach zu bestimmen. Zu Recht 
wird in der Literatur der »schillernde« Charakter des Organbegriffs hervorge-
hoben.13 Es handelt sich um einen allgemeinen Begriff des Organisationsrechts, 
der – wie die in der zweiten Hälfte des 19. und noch zu Beginn des 20. Jahrhun-
derts mit großem Aufwand geführten Auseinandersetzungen um den Organbe-
griff zeigen – keinen schnell und zweifelsfrei zu identifi zierenden Anknüp-
fungspunkt für die dem Organstreitverfahren unterfallenden Streitverhältnisse 
liefert.14 Die Bezugnahme auf »oberste Bundesorgane« reduziert diese Unge-

EGV), 1996, S.  81, der dem deutschen Organstreitverfahren eine »Ausnahmestellung« im 
Rahmen der mitgliedstaatlichen Verfassungstraditionen attestiert. Obgleich seitdem die Zahl 
der nationalen Verfassungsgerichte mit Zuständigkeit zur Klärung von Streitigkeiten zwi-
schen Verfassungsorganen zugenommen hat, hat kein anderes Verfassungsgericht eine ähn-
lich reichhaltige Rechtsprechung auf diesem Feld vorzuweisen wie das deutsche BVerfG.

11 Eingehend S. Detterbeck, Streitgegenstand und Entscheidungswirkungen im Öffent-
lichen Recht, 1995, S.  387 ff.

12 Vgl. unten 2. Kapitel II.
13 H. H. Klein, in: Maunz/Dürig, GG, Art.  45b Rdnr.  15.
14 Dazu sogleich 1. Kapitel.
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wissheit nur unwesentlich: bei der Beschränkung auf Bundesorgane handelt es 
sich um eine Selbstverständlichkeit, denn die Regelung des Landesorganstreit-
verfahrens ist nach der bundesstaatlichen Kompetenzverteilung Sache des Lan-
desverfassungsgebers, und der Begriff der »obersten« Bundesorgane wird we-
der in Art.  93 Abs.  1 Nr.  1 GG noch an anderer Stelle des Grundgesetzes näher 
defi niert. Der Systematik der grundgesetzlichen Regelung lässt sich lediglich 
entnehmen, dass dazu jedenfalls die in den Abschnitten III.–VI. behandelten 
Bundesorgane zählen sollen.15 Durch die Einbeziehung der »anderen Beteilig-
ten« wird der Kreis der möglichen Verfahrensbeteiligten aber sogleich wieder 
weit geöffnet, zu weit sogar, denn bei reiner Wortlautinterpretation könnten 
auch die auf dem Staatsgebiet der Bundesrepublik Deutschland ansässigen na-
türlichen und juristischen Personen als Parteien des Organstreits in Betracht 
kommen, da sie durch die Grundrechtsbestimmungen des Grundgesetzes un-
zweifelhaft mit »eigenen Rechten« ausgestattet sind. Der die Beteiligungsfähig-
keit im Organstreitverfahren konkretisierende §  63 BVerfGG ist zwar wesent-
lich konkreter und damit auch enger gefasst. Er kann jedoch angesichts des 
Vorrangs des weiter gefassten Art.  93 Abs.  1 Nr.  1 GG nicht als erschöpfende 
Aufzählung der möglichen Beteiligten angesehen werden.16

Nicht viel klarer fällt die von Art.  93 Abs.  1 Nr.  1 GG vorgenommene Ein-
grenzung des Verfahrensgegenstandes aus. Hier ist schon heftig umstritten, ob 
im Hinblick auf die Unverrückbarkeit der staatlichen Kompetenzordnung und 
die Pfl ichtenstellung der staatlichen Funktionsträger überhaupt von »Rechten« 
oder »eigenen Rechten« der Organe gesprochen werden kann, in die mit der 
gerügten Maßnahme oder Unterlassung eingriffen wird, oder ob diese Formu-
lierungen nicht vielmehr eine falsa demonstratio oder gar eine contradictio in 
adiecto darstellen. Sofern allerdings vorgeschlagen wird, anstelle von Rechten 
von Kompetenzen zu sprechen, ist hierdurch nicht viel mehr gewonnen als die 
Ersetzung eines proteushaften Rahmenbegriffs durch einen anderen.17 Die 
Identifi zierung und dogmatische Durchdringung der als streitgegenständlich 
in Betracht kommenden Rechts- bzw. Kompetenzpositionen wird dadurch 
nicht oder nur unwesentlich gefördert.

Dagegen sind die anderen in Art.  93 Abs.  1 GG aufgezählten verfassungsge-
richtlichen Verfahrensarten in subjektiver und gegenständlicher Hinsicht ver-
gleichsweise klar defi niert. In den Fällen der abstrakten und der konkreten 
Normenkontrolle wird der Streitgegenstand jeweils durch den vom Antragstel-
ler bzw. vom vorlegenden Gericht zur Überprüfung seiner Vereinbarkeit mit 
höherrangigem Bundesrecht gestellten materiellen oder formellen Rechtssatz 
bestimmt. In den verschiedenen Varianten des Bund-Länder-Streitverfahrens 

15 Näher unten 2. Kapitel III. 3.
16 E. Benda/E. Klein, Verfassungsprozessrecht, Rdnr.  988; D. Umbach, in: MAK BVerf-

GG, §§  63, 64 Rdnr.  14.
17 Im einzelnen unten 5. Kapitel II. 1.
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ist mit der Beschränkung der Verfahrensbeteiligten auf den Bund und die Län-
der auch eine klare Eingrenzung der im Verfahren rügefähigen Rechtspositi-
onen verbunden. Vergleichbares lässt sich auch von den Verfassungsbeschwer-
deverfahren behaupten, bei denen die klagefähigen Rechte in Gestalt der 
Grundrechte aus Abschnitt I. und aus Art.  20 Abs.  4, 33, 38, 101, 103 und 104 
bzw. der Garantie des Rechts auf Selbstverwaltung in Art.  28 GG in der Verfas-
sung selbst eindeutig bezeichnet werden. Im Vergleich zu allen diesen Verfah-
rensarten zeichnet sich der verfassungsrechtliche Organstreit dadurch aus, dass 
sowohl der Kreis der möglichen Beteiligten als auch die klagefähigen Rechtspo-
sitionen im Grundgesetz nur vage und ungenau umrissen sind. Daraus folgt 
zugleich, dass dem Verfassungsgericht bei der Konkretisierung des Anwen-
dungsbereichs dieser Verfahrensart ein vergleichsweise weiter Spielraum bleibt. 
Wie noch zu zeigen sein wird, hat das BVerfG von diesem Spielraum auch Ge-
brauch gemacht.

Aus diesen Vorüberlegungen ergibt sich der Gang der nachfolgenden Unter-
suchung. Zunächst ist zu untersuchen, inwieweit die Anwendung des Art.  93 
Abs.  1 Nr.  1 GG und der diesen konkretisierenden Vorschriften der §§  63 ff. 
BVerfGG an eine gefestigte (staats-)organisationsrechtliche Dogmatik anknüp-
fen kann. Zu diesem Zweck ist ein Rückblick auf die Diskussionen um Organ-
begriff und Organrechte in der Staatsrechtslehre der zweiten Hälfte des 19. 
Jahrhunderts angezeigt, als die Grundlagen für eine rechtliche Betrachtung der 
staatsrechtlichen Verhältnisse gelegt wurden und die Staatspersönlichkeits- und 
Organlehren eine heute weitgehend vergessene Blüte erlebten. Dabei ist freilich 
auch nach der ideologisch-politischen Funktion des Organbegriffs in der teil-
weise mit großer Intensität geführten Auseinandersetzung um die »richtige« 
Auffassung von der Rechtspersönlichkeit des Staates und seiner Organe zu fra-
gen, die unter den gewandelten Verhältnissen des Grundgesetzes einer unre-
fl ektierten Übernahme tradierter organisationsrechtlicher Rechtsfi guren ent-
gegensteht. Nicht weniger bedeutsam ist indes die Frage nach der Funktion und 
der Ausgestaltung des unter dem Namen des »Verfassungsstreits« bekannten 
Vorläufers des Organstreitverfahrens in der Staatspraxis der konstitutionellen 
Monarchie, des Kaiserreichs und vor allem in der Weimarer Republik, in der 
sich, wenngleich nur im Hinblick auf die einzelstaatliche Ebene, der Staatsge-
richtshof für das Deutsche Reich mit der Notwendigkeit konfrontiert sah, das 
Institut des Verfassungsstreits an die neuartigen Gegebenheiten einer auf dem 
Mehrparteiensystem basierenden parlamentarischen Demokratie anzupassen 
(1. Kapitel).

Damit ist das Rüstzeug gewonnen für die interpretatorische Detailarbeit an 
den positivrechtlichen Regelungen zum Organstreit und insbesondere für eine 
schärfere Konturierung von Funktion und Anwendungsbereich des Organ-
streits sowohl von der subjektiven (Beteiligungsfähigkeit) als auch von der ob-
jektiven Seite her (Angriffsgegenstand und organstreitfähige Rechtspositionen). 
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Beide Aspekte sind eng miteinander verknüpft und verweisen darauf, dass sich 
Finalität und Struktur des Verfahrens ohne Rückgriff auf die materiellrecht-
lichen Rechtsverhältnisse, die mit seiner Hilfe einer verfassungsgerichtlichen 
Klärung zugeführt werden, nicht bestimmen lassen. Das 3. Kapitel ist daher der 
systematischen Aufarbeitung dieser Rechtsverhältnisse auf der Grundlage des 
reichhaltigen Rechtsprechungsmaterials gewidmet.

Die rechtsvergleichenden Betrachtungen im 4. Kapitel runden diese Stand-
ortbestimmung ab. Sie verdeutlichen den singulären Charakter des Organ-
streitverfahrens und funktional vergleichbarer Verfahren in anderen Staaten, 
deren Struktur in geringerem Umfang als Normenkontrollverfahren, Verfas-
sungsbeschwerdeverfahren oder föderale Streitigkeiten der Verallgemeinerung 
zugänglich ist, weil sie sehr viel unmittelbarer als diese die jeweils spezifi schen 
Ausprägungen refl ektieren, die Demokratieprinzip und Gewaltenteilung in den 
nationalen Verfassungsordnungen gefunden haben. Auf der Grundlage der in 
den vorangegangenen Kapiteln gewonnenen historischen, dogmatischen und 
rechtsvergleichenden Erkenntnisse eröffnet sich dann im abschließenden Teil 
die Möglichkeit, die Strukturfragen des Verfassungsorganstreits präziser zu 
identifi zieren und den Standort des Organstreitverfahrens im System des ver-
fassungsgerichtlichen Rechtsschutzes abschließend zu bestimmen (5. Kapitel).



1. Kapitel

Historische Wurzeln des Verfassungsorganstreits

Die systematische Erfassung und Konstruktion der staatsorganisationsrecht-
lichen Grundstrukturen war in Deutschland weitgehend eine Errungenschaft 
des staatsrechtlichen Positivismus. Das Bemühen um eine exakte juristische 
Klärung der Begriffe Organ, Organpersönlichkeit und Organrechte stand hier 
freilich ganz im Zeichen des Versuchs, den im Zuge der konstitutionellen Bestre-
bungen des 19. Jahrhunderts aufkommenden Konfl ikt zwischen Fürstensouve-
ränität und Volkssouveränität durch die Deutung des Staates als juristischer 
Person mit eigener Dignität und eigenen Rechten zu entschärfen. Die sich aus 
der Fixierung auf die Einheit und »Undurchdringlichkeit« (Impermeabilität) 
der Staatsperson ergebenden negativen Konsequenzen für die adäquate dogma-
tische Erfassung pluralistischer und gewaltenteilender Elemente in der Staatsor-
ganisation haben freilich die Entwicklung einer den Besonderheiten des demo-
kratisch-gewaltenteilenden Verfassungsstaates angemessenen Organisations-
rechtsdogmatik, insbesondere im Bereich der Verwaltungsorganisation, bis in 
die Zeit des Grundgesetzes hinein erheblich erschwert (dazu im folgenden unter 
I.). Die staatsrechtliche Praxis der Organstreitigkeiten oder, wie die historische 
Bezeichnung lautet, der Verfassungsstreitigkeiten hat sich demgegenüber relativ 
rasch von den Vorbelastungen und Widersprüchen, die sich aus den dogma-
tischen Weichenstellungen des staatsrechtlichen Positivismus ergaben, befreien 
können, wohl auch aufgrund der langen Traditionslinie, auf die diese Streitig-
keiten in der deutschen Verfassungsgeschichte zurückblicken (dazu unter II.).

I. Das Erbe des staatsrechtlichen Positivismus

Die Verrechtlichung des Organbegriffs war das Ergebnis der kritischen Ausein-
andersetzung des staatsrechtlichen Positivismus mit der bis dahin die konstitu-
tionelle Staatslehre beherrschenden Vorstellung vom Staat als Organismus in 
der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts. Dabei handelte es sich nicht lediglich 
um eine Diskussion über abstrakt-formale dogmatische Kategorien, sondern 
zugleich um eine Kontroverse über die Grundstrukturen des politischen Ge-
meinwesens, die mit der neuen Begriffl ichkeit juristisch-dogmatisch fi xiert 
werden sollten. In den Organismuslehren des Vormärz schwangen noch Ideen 
einer demokratischen Bürgerpartizipation im konstitutionellen Staat mit, die 


